[bookmark: _GoBack]Diese Indizien sprechen für ein böswilliges Unterlassen anderweitigen Verdienstes:

	Indizien
	✓

	Der Mitarbeiter hat sich nicht bei der Arbeitsagentur
Arbeit suchend gemeldet.
	□

	Der Mitarbeiter hat sich auch anderweitig nur unzureichend um eine neue Stelle bemüht, d. h.:
• zu wenige Bewerbungen auf vorhandene passende Stellenangebote bzw.
• fachlich/räumlich zu begrenzte Stellensuche.
	□

	Der Mitarbeiter hat auf passende Stellenangebote nicht oder unzureichend reagiert.
	□



